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Stadt Sulzburg 

Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 20. Juli 2023 

Nr. 42 / 2023 

 

TOP III / 6 Kenntnisnahme und Empfehlungen über die Anregungen der Träger 

öffentlicher Belange zur Sanierungsmaßnahme „Stadtmitte II“ 

 

Beschlussvorschlag 

Aus den insgesamt eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen ergeben sich keine 

unmittelbaren Handlungserfordernisse im Zusammenhang mit der förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren 

Planung konkreter Einzelmaßnahmen beachtet und auf der jeweiligen rechtlichen Grundlage 

nach Möglichkeit und Erfordernis berücksichtigt. 

Sachverhalt/Begründung: 

Gemäß § 139 Baugesetzbuch wurden die Träger öffentlicher Belange, deren 

Aufgabenbereich durch die Sanierung berührt werden können, gebeten, Aufschluss über die 

von Ihnen beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Maßnahmen zu geben, die für die 

Sanierung bedeutsam sein könnten. Die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange 

erfolgte am 25.05.2023. 

 

Nach den vorliegenden Stellungnahmen wird die geplante Durchführung einer 

städtebaulichen Sanierungsmaßnahme insgesamt positiv bewertet. Vorgesehene Maßnahmen 

werden im Neuordnungskonzept nach Möglichkeit berücksichtigt und mit den von der Stadt 

Sulzburg geplanten Sanierungsmaßnahmen koordiniert. Im Einzelnen sind folgende 

Stellungnahmen abgegeben worden, die in der Anlage zusammengefasst wurden.  

 

Zusammenfassend können folgende für die Durchführung der Sanierung bedeutsame 

Anregungen hervorgehoben werden: 

➢ Straßenraumgestaltung muss die Belange der Abfallentsorgung berücksichtigen. 

➢ Vor Abriss/Umbau/Sanierung von Gebäuden sind artenschutzrechtliche 

Relevanzprüfungen durch eine Fachkraft durchzuführen. Bäume/Naturdenkmale im 

Kurpark: Bei Umgestaltung sollen ggf. Pflegeschnitte der zu erhaltenden Bäume 

durchgeführt werden.  

➢ Bodenschutz: Hohe Schermetallgehalte im Boden vorhanden. 

➢ Oberflächengewässer/Hochwasserschutz: Klostergasse und Klostergelände liegen 

teilw. im festgesetzten Überschwemmungsgebiet.  

➢ Empfehlungen bzgl. Klimaanpassung bei Maßnahmen an Gebäuden 

➢ Bei verkehrsberuhigenden Maßnahmen zur Straßenraumgestaltung sollten die Größen 

der landwirtschaftlichen Maschinen mitberücksichtigt werden.  

➢ Mittelfristig geplante Ertüchtigung der Brücke über den Fliederbach im Zuge der 

Kreisstraße K 4941.  

➢ Erdgeschosse des ehemaligen EDEKA-Markts und umliegender Geschäftshäuser 

weiterhin für belebende Betriebe vorhalten.  

➢ Nach StVO sollen Fußgänger in Knotenpunkten queren – generell ist die Sicherheit 

von Fußgängern vor Fahrzeugen auf einem Hochbord am höchsten. (Barrierefreiheit) 
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Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 

 

Sulzburg, den 12. Juli 2023 

 

Dirk Blens  

Bürgermeister  

  


